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§ 20 W-BGO Bekanntmachungen des
Betriebsrates

W-BGO - Wiener land- und forstwirtschaftliche Betriebsrats Geschaftsordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Bekanntmachungen des Betriebsrates an die Dienstnehmer des Betriebes haben, soweit in dieser Verordnung nicht
anderes bestimmt wird durch Anschlag an der Ankundigungstafel des Betriebsrates (§ 1 Abs. 1), durch Rundschreiben
oder mundlich in der Betriebs(Gruppen)versammlung zu erfolgen.

(2) Alle Bekanntmachungen des Betriebsrates durch Anschlag sind vom Obmann (Stellvertreter) und vom Schriftfihrer
Zu zeichnen.

In Kraft seit 21.07.1982 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/w-bgo/paragraf/1
file:///

	§ 20 W-BGO Bekanntmachungen des Betriebsrates
	W-BGO - Wiener land- und forstwirtschaftliche Betriebsrats Geschäftsordnung


